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Allgemeine Bestimmungen

Name/SItz Art. 11 Unter dem Namen ARA-Verüand Rüschegg Rüeggisberg Rüti,
hienach,Verband1' genannt.bestehtein Gemejndeverfaand i.S. des
kantonalen Gemeindegesetzes.

Sitz des Verbandes tstRüschegg

Zuständig istdasRegierungsstatthatteramtSchwarzenbura '

)

Zweck Art. 2 Der Verband bezweckt den Transport der im Verßändsgebiet
anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer sowie
ein Teil des anfallenden Meteorwassers.
Der Verband baut, unterhält und betreibt alle Anlagen, die zur
zeitgemässen und umweltgerechten Erfüllung der genannten Aufgabe
erforderlich sind.

Mitgliedschaft /
Anschliessung

Art. 3 Mitglieder des Verbandes sind die Gemeinden RQschegg,
Rüeggisberg und Rüti b. Riggtsberg.

2Der Verband kann weitere Gemeinden aufnehmen.

Treten weitere Gemeinden bei, passt daszuständige Organ dieses
Reglement soweit erfordertich den neuen Vertiäftnissen an.

Der Verband kann andere Gemeinden oder natürliche resp.jurisüscfse
Personen vertraglich anschlfessen.

Pflichten der Verbands- Art. 4 1 Die Verbandsgemeinden steilen dem Verband alle Infonnaäo-
gemeinden nen ^ur Verfügung, welche dieser zur Erfüllung seiner Aufgaben benö-

tigt.

2 Der Verband kann zu diesem Zweck im Verbandsgebiet selbst Erhe-
Düngen anordnen und durchführen.

Die Verbandsgemeinden unterstützen den Verband in der Erfüllung
seiner Aufgaben.

Infonnation Art. S' Der Verband informiert aktiv über seine Tätigkeit und über ge-
plante Vortiaben.

2 Er stellt den Vertoandsgemeinden den genehmigten Voranschlag und
bei Bedarf den nachgeführten Finanzpian bis Mitte Jahr zur Kenntnis
zu. ,

Form öerMitteilungen Art. 6 1 iVlttteiiungen an die Verbandsgemeinden erfolgen schriftlich.

2 BekanntmachunQen zuhanden der Öffentlichkeit erfolgen in den
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Amtsanzeigem der Ämter Schwarzenburg unä Seftjgen

3 Der Verband kann Mitteflungen inweiteren Publikationsorgänen be-
kanntmachen.

Organisation

Allgemeines

Organe Art. 7 Die Organe des Verbands sind:
a) die Verbandsgemeinden
b)dieAbgeordnetenversammlung
c) der Vorstand
d) das Rechnungsprüfungsorgan
e) Kommissionen, soweit sie entscheidbefugt sind
f) das zur Vertretung des Verbands befugte Personal

Verbandsgemeinden

Befugnisse Art. 8 Die Verbandsgemeindenbeschliessen:
a) Zweckänderungen
b) wesentiiGhe Änderungen der Kostenverteilung
c) Geschäfte gemäss Art. 16 Bst. e, wenn das Referendum zustande

kommt

Geschäfte gemäss Abs. 1 sind angenommen, wenn sämtliche Ver-
bandsgemeinden zustimmen.

Verfahren Art. 9 Die Abgeordnetenversammlung legt die Abstimmungsfrage fest
und stellt Antrag.

2 Der Vorstand teilt diese Anträge den Verbandsgemeinclen schrifüich
mit.

Die Verbandsgemeinden beschliessen innert sechs Monaten.

)

Abgeordnetenversammlung

Zusammensetzung Art. 10 Die Abgeordnetenversammlung besteht aus Abgeorcfneten der
Verbandsgemeinden.

2 Die Verbandsgemejnden können für jede Sitzung der Abgeordneten-
vereammlung
a) einen oder mehrere, höchstens aber sovieie Abgeordnete entsen-

den. wie sie Stimmen haben,

*
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b) bestimmen, wer 'weviele Stimmen vertritt.
3 Die Gemeinden geben dem Verband die Personafien des oder der
Gewählten sowie allfäillge Änderungen bekannt

Der Präsident des Vorstands leitet die Sitzung der Abgeordnetenver-
Sammlung. Er hat kein Stjmrrsrecht.

Die Qbrigen Mitglieder des Vorstands nehmen.an den Sttzungender
Abgeordnetenversammlung mit Beratungs- und Antragsrechtteil.

Weisungen Art 11 1 Die Verbandsgemeinden können den Abgeordneten für ein
bestjmmtes oder für mehrere bestimmte Geschäfte Weisungen, na-
mentlich zum Abstimmungsverhalten, erteilen.

Erteilt eine VeAandsgemeinde Weisungen, geht die Verantwortlichkeit
für das Verhalten tn der Abgeardnetenversammlung airf das anwej-
sende Qemeindeorgan über.

Einbemfung und Einta-
dung

Art. •12 '* Der Vorstand beruft die Abgeordnetenversammlung ein.

Jede Verbandsgemeinde kann die Einberufung der Abgeordneten-
Versammlung innert drei Monaten und die Traktandierung eines
bestimmten Geschäfts verlangen.

3 Der Vorstand stellt die Einladung, die Traktandeniiste und weitere
iVlitteiiungen den Abgeordneten und den Verisandsgemetnden
spätestens 3 Wochen vorherzu.

Beschlussfähigkeit Art.'13 DieAbgeordnetenversammlung beschliesst, wenn die Mehrheit
der Stimmen vertreten ist

Stimmkraft der Ver-
bandsgemeinden

Art 14 Die Verbandsgemeinden verfügen über

a) zwei Stämmen, wenn sie 500 oder weniger angeschlossene
Einwohner und Einwohnergieichwerte zählen,

b) drei Stimmen, wenn sie 500 bis 1500 angesdilossene Einwohner
und Einwohnergleichwerte zählen,

e) vier Sümmwi, wenn sie 1500 bis 2500 angeschlossene Einwohner
und Einwohnergleidiwerte zählen,

et) fünf Stimmen,wenn sie über2500 angeschlossene Einwohner und
Einwohnergleichwerte zählen

2 Die Anzahl Einwohnergleichwerte bemisst sich nach den jeweils
gültigen Angaben zum Kostenverteiler des ARA-Verbandes Sensetal.

ZuständEgkeiten
1. Wahlen

Art 15 Die Abgeordnetenversanimiung wählt

a) Den Präsiäenten und die übrigen Mitglieder des Vorstands,
b) Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsorgans.
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c) Die Mitglieder von ständigen Kommissionen, wenn dies der einset-
zende Eriass so bestimnnt.

2. Sachgeschäffe Art. •leDieAbgeordnetenversammlung besdiliesst:
a) Die Aufnahme neuer Verbandsgemeinden und die Modalitäten des

Beitritts.
b) Änderungen des Organisationsreglementes. Vorbehalten bleibt Art. 8

Abs. 1.
c) Die Auflösung des Vertoands.
d) Reglemente.
e) Soweit Fr. SOO'OOO— QberstetgendabschJiessend, soweit Fr.

500'000.- übersteigend unter Vorbehalt des fakultativen
Referendums:
-Neue Ausgaben
-Rechtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte dingliche Rechte

anGrundstOeken
-Verzicht auf Bnnahmen
-Anhebung oder Beilegung von Prozessen oder deren Übertragung

an ein Schiedsgericht. Massgebend ist der Streitwert.
- Enlwidmung von Verwattungsvermögen
-die Übertragung von Verbandsaufgaben auf Dritte

f) Den Voranschlag der laufenden Rechnung.
g) DieJahresrechnung.

\.

Wiederkehrende Aus-
gaben

Art. 17 Die Ausgabenbefugnis für wiederkehrende Ausgaben beträgt
Fr.20'000.-.

Nachkredite
a) zu neuen Ausgaben

Art. 18 Das für einen Nachkreditzuständige Organ bestimmt sich, in-
dem der ursprüngliche Kredit und der Nachkreditzu einem Gesamtkre-
dit zusammengerechnet werden.

2 Den Nachkrecljtbesehliesstdasjentge Organ, das für den Gesamtkre-
dit ausgabenberechtigt ist.

Beträgt der Nachkredit weniger als zehn Prozent des ursprünglichen
Kredits, beschfiesst ihn immer der Vorstand.

)

b) zu gebundenen Aus-
gaben

Art. 191 Nachkredlte zu gebundenen Ausgaben beschliesst der Vor-
stand.

Der Seschluss über den Nachkredif istzu publizieren, wenn der Ge-
samtkredit die ordentliche Kreditzuständigkeit des Vorstands für neue
Ausgaben übersteigt

c) Sorgfatlspflicht Art 201 Der Nachkredit ist einzuholen, bevor sich der Verband Dritten
gegenuberwejter verpflichtet

Wird ein Nachkredit erst beantragt, wenn der Verband bereits ver-
pflichtetist, kann dieAbgeordnetenversammlung abklären lassen, ob
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die Sofgfaltspfiicht vedetä warden ist und ob weitere Schritte einzulei-
ten sind. HaffcingsrechtlicheAnspnjche des Verbandsgegen die ver-
antwortiichen Personen bleiben vorbehalten.

Vorstand

Zusammensetzung

Beschlussfähigkeit

\

Zuständigkeiten

•:-;:<.

Art. 21 Der Vorstand besteht aus fünf Personen. Es stehen je zwei
Sitze den Gemeinden Rüsdiegg und Rüeggisberg sowie ein Sitz; der
Gemeinde Rüti b. Riggisberg zu.

2 Der Vorstand konstituiert sich selber unter Vorüehalt von Art. 15
Bsta.

Art. 22 Der Vorstand ist beschfussfähig, wenn die Mehrtieit der
Mitglieder anwesend ist.

2 Der Vorstand kann Beschlüsse auf dem Zirkuiarweg fassen, wenn alle
Mitglieder mit diesem Verfahren einverstanden sind.

Art. 23 ' Der Vorstand führt den Verband, plant dessen Entwicklung
und toordiniert die Geschäfte.

2 Er bestimmt die Organisation der VerbandsvewaitunQ. Er regelt durch
Verordnung insbesondere
a) die Organisation des Vorstands
h) die Einladung und das Verfahren für die Vorstandssitzungen
c) falls notwendig, die Anstellung des Personals sowie die Einzeiheiten

des Dienstverhältnisses und der Kompetenzen
d) die Unterschnteberechtigung

Ef nimmt darüber hinaus alle Zuständigkeiten wahr, die nicht nach
diesem Reglement, durch Vorschriften des übergeordneten Rechts oder
durch Delegation im Rahmen der Verordnung gemäss Abs. 2 anderen
Organen zugewesen sind.

Das Recflnungsprüfungsorgan

Grundsatz

Datenschutz

Axt 241 Die Rechnungsprüfung erfolgt durch eine Kommission von
zwei Mitgliedern. Art 25 hienach findet keine Anwendung.

2 Das Gemeindegesetz und äie Gemeindeverordnung umschrejben die
Wählbarkeitsvorausseteungen und die Aufgaben.

3 Das Rechnungsprüfungsorgan ist Aufsjchtsstelle für Datenschutz ge-
mass Art 33 des kantonalen Datenschutzgesstzes. Die Berichterstat-
tung erfolgt einmal jährlich an die Abgeordnetenversammlung.

-7-
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Kommiss'sonen

Ständige Kommissionen Art. 25 Aufgaben, ZuständigkeEten. Organisation und Mitgliederzahl
werden im Anhang Izum Reglement bestimmt.

Der Vorstand Kann in seinem ZuständigReitsbereich mittels Venord-
nung weiterestSndige Kommissionen einsetzen. Diese Verordnung be-
stimmt deren Aufgaben, Zuständigkeiten, Organisation und Mitglieder-
zahl.

Nichtständige Kommis-
sionen

Art. 26 ^ Die Abgeordnetenversammlung und der Vorstand können zur
Behandlung von einzelnen Geschäften aus ihrem Zuständigkeitsbereich
nichtständige Kommissionen einsetzen, soweit nicht übergeordnete
Vorschriften bestehen.

Der Einsetzungsbeschluss bestimmt die Aufgaben, die Zuständigkei-
ten, die Organisation und die Zusammensetzung.

1

Personal

Personal/-Recnt Art. 27 Diesbezüglich wird auf Art. 23/2 lit.c hSevor verwiesen.

Politische Rechte

Initiative

Initiative

Göltlgkeit

Art 28 t Die Stimmberechtigten können die Behandlung eines Ge-
schäfts verlangen, wenn es in die Zuständigkeit der Verbandsgemein-
den oder der Abgeordnetenversammlung fällt.-

Die tnffiative ist gütü'g, wenn sie
-von mindestens dem zehnten Teil derStimmberechtigten im Ver-

bandsgebiet unterzeichnet ist,
- innert der Frist nach Art. 29 eingerejcht ist,
-entweder als einfache Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf

ausgestaltet ist.
-eine vorbehaltlose Rückzugsklausel sowie die Namen der RQckzugs-
berechtigten enthält,

-nicht rechtswidrig oder undyrctitöhitiar ist und
-nicht mehr als etnen Gegenstand umfasst

}

Eirireichung Art. 29 'Der Beginn der Unterschriftensammlungist dem Vorstand
schriftlich anzuzeigen.

2Die Initiative jstspätestens sechs Monate nach Anmeldung beim Vor-
stand einzureichen.

-8-
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Ist die Initiative eingereicht. Rönnen die Unterzeichnenden ihre Unter-
sehrift nicht mehr zurüekziehen.

Ungüitigkeit Art. 30 Der Vorstand prüft, ob die Initiative gültig ist.

2 F^hlt eine Voraussetzung nach Art. 28 Abs. 2 verffigt der Vorstand die
Ungülägkeit der Initiative, soweit der Mangel reicht. Er hört daslnitiafiv-
komjtee vertier an.

1

Sehandlungsfrist Art. 31 Über die Initiative beschliessen
-die Vertandsgemeinden innert zwötf Monaten,
- die Abgeordnetenversammtung jnnertsechs Monaten
sei'tEinre'fchung.

Zuständigkeit bei Ableti- Art. 32 1 Lehnt die Abgeordnetenversammlung eine'lniüaüve ab, so
ung durch die Abgeord- unterbreitet der Vorstand dieselbe den Verbandsgemeinden.
netenversammtung

3 Für das Verfahren gilt Art, 9 dieses Reglements sinngemäss.

Fakuftatiyeyolfssabstimmt/tfg (Refemndiifn)

Gmndsatz

Referendumsfrist

Art 331 Mindestens fünf Prozent der Stimmberechtigten oder zwei
Gemeinden können gegen Beschlüsse der Abgeordnetenversammiung,
welche ein Fr. 500'OQO.- übersteigendes Geschäft gemässArt. 16 lit. e
betreffen, das Referendum ergreifen.

2 Die Referendumsfnst beträgt dreissig Tage seit der Bekanntmachung.

Bekanntmachung Art. 34 Der Vorstand gibt Beschlösse nach Art. 33 Abs. 1 in den
Amtsanzeigem einmai bekannt

2 Die Bekanntmachung enthält
a) den Beschfuss
b) den Hlnweisauf die Referendumsmöglichkeit
c) die Referendumsfrist
d) die Mindestanzahlder erforderlichen Unterschriften
e) die Einreichungsstelle
f) den Hinweis, wo und wann allfältige Untertagen aufliegen

Beftandtungsftist Art 35 Kommt das Referendum güitig zustande, unterfareitet der Vor-
stand den Gemeinden die Vortage zum Entscheid.
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Petition

Petition Art. 36T Jede Person hat das Recht, PefitiGnen an Verbandsorgane zu
richten.

2 Das zuständige Organ hat die Petition innertlalb eines Jahres zu prä-
fen und zu beantworten.

Verfahren an der Abgeördnetenversammlung

Allgemeines

Traktanden

Rugepflicht

Art. 37 DieAbgeordnetenversammlung darf nur traktandierte Ge-
schäfte endgültig beschtiessen.

#

2 Sie kann beschiiessen, dass nicht traktandierte Geschäfte für eine
nächste Abgeordnetenversammlung traktandiert werden.

Art. 38 Stellt eine stimmberechtigte Person die Verietzung von Zu-
ständigkeits- bzw. Verfahrensvorschriften fest, hatsiedie Präsidentin
oder den Präsidenten sofort auf diese hinzuweisen.

Unteriässtsie pflichtwidrig einen solchen Hinweis, vertiert sie das Be-
schwerderecht (Art. 98 Abs. 3 des Gemeindegesetzes).

j

Stimmkarten

Eröffnung

Art 39 Mindestensdreissig Tage vorderAbgeordnetenversammlung
stellt der Verband den Abgeordneten die ihnen zustehende Anzahl
Stimmkarten zu.

Art 40 Die Präsidentin oder der Präsident
- eröffnet dieAbgeordnetenversammtung,
-prüft anhand derStimmkarten, wer von den Anwesenden wie viele

Stimmen vertritt.
- veranlasst die Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler,
- gibt Gelegenheit, die Reihenfolge der Traktanden zu ändern und neue

Traktanden aufzunehmen

J.

Bntreten Art. 41 Die AbgeordnetenversammJung tritt ohne Beratang und Ab-
Stimmung auf jedes Geschäft ein.

Beratung Art 42 TDjeAbgeordnetendürfen sich zum Geschäft äussem und
Anträge stellen. Die Präsidentin bder der Präsidenterteilt ihnen das
Wort.

2 Die Abgeordnetenversammlung kann die Redezeit und die Zahl der
-10-
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Äusserungen beschränken.

3 Die Präskienän oder der Präsident klärt nach unklaren Äusserungen
ab, ob ein Antrag voriiegt.

OnJnungsantrag

)

Art. 43 1 DieAbgeordneten können beantragen, die Beratung zu
schliessen.

2 Die Präsidentin oder der Präsident lässt über einen solchen Ord-
nungsantrag sofort abstimmen.

Nimmt die Abgeordnetenversammlung dJesenAntrag an, haben einzig
noch
- die Abgeordneten, die sich vor dem Antrag gemeldet haben,
-die Sprecherinnen und Sprecher der vorberatenden Behörden und
-wenn es um Initiativen geht, das Initiaävkomitee das Wort

Abstimmungen

Allgemeines Art. 44 Die Präsidentin oder der Prasident
-schliesst die Beratung, wenn sich niemand mehr äussemwill,
- eriäutert das Aöstjmmungsverfahren und
-gibt den Abgeordneten Gelegenheit, dasAbsämmungsverfahren

anders festzulegen.'

Atetimmungsverfahren Art. 45 1 DasAbstimmungsverfahren ist so festz:uiegen,ctass der wahre
Wille der StSmmberechtigten zum Ausdruck kommt.

Die Präsidenün oder der Präsident
- unterbriäif wenn nötig die Abgeordnetenversammlung, um das Ab-

stimmungsverfahren vorzubereiten,
- erklärt Anträge für ungültig, die rechtswidrig sind oder vom Traktan-

dum nicht erfasst werden,
- lässt über einen allfälligen Rückweisungsantras abstimmen,
- fasst diejenigen Anträge zu Gruppen zusammen, die sich nicht gieich"

zeitig verwirklichen lassen und
- lässt für jede Gmppe den Sieger (Art. 46) ermitteln.

Gnippensieger
(Cupsystem)

Art. 46 1 Die Präsidentin oder der Präsident fragt bei zwei Anträgen, die
sich nicht gleichzeitig verwirklichen lassen: »Wer ist für Anä-ag A?"-
»Wer ist für Antrag B?" Der Antrag, auf den mehr Stimmen entfailen, ist
Gnjppensieger.

2 Liegen drei odermehrAnträge, die sich nidit gleichzeitig verwirklichen
lassen, vor, stellt die Präsidentin oder der Präsident gemäss Abs. 1 so-
lange zwei Anträge einander gegenüber, bis der Gruppensieger fest-
steht (Cupsystem).

3 Die Sekretärin oder der Sekretär schreibt die Anträge der Reihe nach
-11-
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auf. Die Präsidentin oder der Präsident stellt zuerst den leitzten Antrag
dem zweitletzten gegenüber, den Sieger dem dritäefzten usw.

Schlussabstimmung. Art. 47 Die Prastdentin oder der Präsident stellt am Schfuss die berei-
nigte Vortage vor unct fragt: „WoSlt Ihr diese Voriage annehmen?"

Form Art. 481 Die Abgeordnetenversammlung stimmt offen mit Hilfe der
Slimmkarten ab.

2 Ein Viertel der vertretenen Stimmen kann eine geheime Absfimmung
verlangen.

Sümmengleichheit Art. 49 Die Präsidentin oder der Präsident stimmt nicht mit Sei Stim-
mengleichhejt gilt der Antrag als abgelehnt

Konsultativabstimmung Art. 50 1 Die Abgeordnetenversammlung kann zu Geschäften Stellung
nehmen, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen.

Das zuständige Organ ist an diese Stellungnahme nicht gebunden.

Das Verfahren ist gleich wie bei Abstimmungen.

)

Wahlen

Wählbarkeit Art. 51 Wählbar sind
-in die Abgeordnetenversammlung die Stimmberechtigten derjeweili-

gen Verbandsgemeinde,
-in den Vorstand die Stimmberechtigten der Vertoandsgemeinden,
-in Kommissionen mit Entscheidbefugnis die in eidgenössischen An-

gelegenheiten stimmberechtigten Personen.
)

Unvereinbarkeit

Verwancttenausschluss

Art. 52 Mitglieder des Vorstands dürfen nicht zugleich Mitgliedler der
Abgeordnetenversammlungsein.

Das Personal darf nicht dem ihm unmittelbar übergeordneten Organ
angehören, wenn es aufgrund seines Beschäftigungsgrads nach dem
Bundesgesetz über die bemfliche Vorsorge obligatorisch zu versichern
ist.

Der Vorstand stellt die Unterordnungsverhältnisse sofern nohwendig in
einem Organigramm dar.

4 Mitglieder des Rechnungsprüfungsorgans dürfen nicht gleichzsitig
dem Vorstand, einer Kommission oder dem Personal angehören.

Art. 53 Der Verwandtenausschlussfür den Vorstand und das Rech-
nungsprüfungsorgan ist im Anhang II geregelt.

-12-
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Amtsdauer Art 54 Die Amtsdauer gewählter Organe befragt vier Jahre. Sie beginnt
und endet mit dem Kalenderjahr.

Watilverfahren

1

Art. 55
a) Die anwesenden Abgeordneten geben ihre Vorschläge bekannt
t3) Die Präsidentin oder der Präsident lässt die Vorschläge gut sichtbar

darstellen.
c) Liegen nicht mehr Vorschläge vor, als Sitze zu besetzen sind, erklärt

die Präsidentin oder der Präsident die Vorgeschlagenen als gewählt
d) Liegen mehrVorechiäge vor, wählt die Abgeordnetenversammlung

geheim.
e) Die Stlmmenzähierinnen und Stimmenzähler verteilen die Zettel ent-

sprechend den vertTetenen Stimmen (Stimmkarten). Sie melden die
Anzahl der Sekretärin oder dem Sekretär.

f) Die Abgeordneten dürfen
- soviele Namen auf den Zettel schreiben, als Stellen zu besetzen

sind;
-nur wählen, wer vorgeschlagen ist.

g) DieStimmenzähferinnen und Stimmenzahler sammeln die Zettet
wiederein.

h) Die Stimmenzähterinnen und Stimmenzähler
-prüfen, ob sie nicht mehr Zettel haben, als verteBtworden sind

(Art. 56).
~ scheiden ungöltige Zettel von den gültigen (Art 57) und
-ennitteln das Ergebnis (Art- 58 und 59).

Ungöltiger Wahlgang Art56 Die Präsidentin oderder Präsident lässt den Wahlgang wieder-
holen, wenn die Zahl der eingesammelten Zettel die der ausgeteilten
übersteigt

Ungültige Zettel Art. 57 ESn Zettel ist ungültig. wenn er keine Namen von Vorgeschfage-
nen enthält

Ungültige Namen Art 58 1 Ein Name ist ungülüg, wenn er
-nicht eindeutig einem Vorschlag zugeordnet werden kann,
- mehr als einmal auf einem Zettel steht oder
- überzählig ist. weil der Zettel mehr Namen enthält, als Sitze zuverge-

ben sind.

2 Die Sfimmenzählerinnen und Stimmenzähler sowe die Sekretärin oder
der Sekretär streichen zuerst die Wiederholungen. Sind dann immer
noch mehr Namen auf dem Zettel als Sitze zu besetzen sind, werden
die letefen Namen gestrichen.

Ermittlung Art. 591 Die Zahl der gültigen Zettel wird halbiert. Die nächsthöhere,
ganze Zahl ist das absolute Mehr,

2Wer das absolute Mehr erreicht tiat, ist gewählt. Erreichen zu viele
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VöFgeSGhlagene das absolute Mehr, sind diejenigen gewählt, die am
meisten Stimmen haben.

Zweiter Wahtgang Art. 60 Haben im ersten Wahlgang zu wenig Personenciasabsolute
Mehr erreicht, ordnet die Präsidentin oder der Präsident einenzweiten
Wahlgangan.

tm zweiten Wahlgang blejben höchstens doppelt so viele Vorgeschla-
gene, ais Sitze zu besetzen sind. Massyebend ist die Stimmenzahl des
ersten Wahtgangs.

3 Gewählt sind diejenigen mit den höchsten Stimmenzahlen.

Minderheitenschutz Art. 61 Die Bestimmungen desGemeindesgesetzes über die Vertretung
der Minderftetten bleiben vorbehalten.

Los Art. 62 Die Präsidentin oder der Präsident zieht bei Stimmengleichheit
das Los.

öffentSichkeit, Protokolle

Abgeordnetenver-
Sammlung

Art. 63 Die Abgeordnetenversammlung ist öffentlich.

2 Die Medien haben freien Zugang zurAbgeordnetenversammlung und
dürfen darüber berichten.

3 Über die Zulässigkeit von Btjd- und Tonaufnahmen oder-Obertragun-
gen entscheidet die Abgeordnetenversammlung.

Jede an der Abgeordnetenvereammlung stimmberechtigte Person
kann verlangen, dass ihre Äusserung oder Stimmabgabe nicht
aufgezeichnet wird.

,,.)

Vorstand und Kommis-
sionen

Art. 64 Die Sitzungen des Vorstandes und derKommissionen sind
nicht öffenüich.

2 Die Beschiüsse des Vorstandes und der Kommissjonensind
öffenäich, soweit niGht übenviegende öffentliche oder private Interessen
entgegenstehen.

Protokoilfuhmng Art. 65 Ober die Verhandlungen derAbgeorclnetenversammlung, des
Vorstandes und derKommissionen ist ein Protokoll zu führen. Es muss
Ort, Datum, Zeit und Dauer der Vertiandlungen, die Teilnehmenden
sowie die Anträge mit Begründungen und die Beschlüsse enthalten.
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Das Protokpitwird an der nächsten Versammlung genehmigt und von
der Vorsitzencienoder vom Vorsitzenden und der Protokollführenden
Oder dem Protokollführenden untefzeichnet.

Die. Protokoiie der Abgeordnetenvereammjung sind öffentllch. Die
Protokolle des Vorstandes Sind nic^it öffentlich.

Ausstand, SöigtaltspfIiGhten, Verantwortlichkeit

Ausstand Art. 66 Wer an einem Geschäft unmittelbar persönljche Interessen
hat, ist bei dessen Behandlung ausstendspfljchtig.

2 Die Ausstandspflicht der Verwandten und gesetziichen, statutarischen
oder vertraglichen Vertreter richtet sich nach dem Gemelndegesetz.

Die Ausstandspflrcht gilt nicht in der Abseordnetenversammlung.

Sorgfaltspflichten und
Verantwortlichkeit

Art. 671 Die Mitglreder der Verbandsorgane und das Verbandspersona!
erfüllen Ehre Aufgaben gewissenhaft und sorgfäitig.

2 Die Organe und das Psrsonai des Verbands sind der diszipfinarischen
Veranhfl/örtlichkeit unterstellt. Der Vorstand ist Disziplinarbehörde für
das Verbandspersonal.

3 tm Öbrigen richten sich die disziplinarische und vermögensrechtliche
Verantwortlichkeit nach dem Gemeindegeseitz,

Finänaeiles, Haftung

Allgemeines Art. 88 Der Vorstand plant und führt den Finanzhaushalt nach den Vor-
Schriften des übergeordneten Rechts.

Beiträge der Verbands-
gemeinden
KQstenverteilung

Art. 69 Die Betriebs- und Investitionskosten werden gesamthaft für die
Kanäle und das Pumpwerk mit zugehörigen Bauwerken ausgewiesen.

2 Die bestehenden Kapitatkosten'werden wie folgt verteiit:
Rüschegg 55,3 %, Rüeggisberg 44,7 % (Vertejlschlüssel der Baukosten
gemäss alten Organisationsregtemerrten).

3Fürzukünftige Investitionen wird der Vertedschiüssel anhand der in
diesem Zeitpunkt angeschlossenen Einwohner + Einwohnergieichwerte
(Angaben gemäss Kostenverteiler ARA-Verband Sensetai) festgelegt.
Zurzeit Rüschegs 60,8 %, Rüeggisberg 28.7 %, RüU b. R. 10,5 %

Die anfallenden Betriebskosten werden nach dem Verursaehetprin23p,
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aufgrund der Erhebungen des ARA-Zwedwerbandes Sensetai auf die
Gemeinden und Vertragspartner verteitt.
Die Verursacher tragen somit die Kosten im Verhättnis der in jhrem
Gebiet wohnhaften angeschlossenen Einwohner zuzüglich der ihnen
•anrechenbaren Einwohnergleichwerten.
(Zurzeit Rüschegg 60,8 %,Rüe99lsberg 28,7 %, Rüti b. R. 10,5 %).

Haftung Art. 70 1 Für die Verbandsschutden haftet das Verbandsvermögen.

2 Im Fall der Auflösung des Verfaands haften die Verbandsgemeinden
Dritten gegenüber nach den Vorschriften des Gemeindegesetzes.Für
das Veitiältnis der Verbandsgemeinden unter sidi gilt Art. 72 Abs. 3.

Austritt, Auflösung und Liquidation

Austritt Art. 71 Der Austritt aus dem Verband erfolgt auf Ende eines Kalen-
derjahres und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Jahren.

2 Austretende Gemeinden haben keinen Anspruch auf Anteile am Ver-
bandsvermögen oder auf Rückerstattung geleisteter Beiträge.

's.

Auflösung Art. 721 Der Verband wird aufgelöst
a) durch Beschluss von mindestens drei Viertel der in der Delegierten-

Versammlung vertretenen Summen oder
b) dadurch, dass alle Verbandsgemeinden oder alle bis auf eine aus-

treten.

2 Die Uquidaä'on obliegt dem Vorstand.

3 Ein Vermögens-oder Schuldenüberschuss wird den Verbandsge-
meinden im Vertiältnis ihrer Beiträge während den zehn vorangehenden
Jahren zugewesen.

,?

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Inkrafttreten Art. 73 ' Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch die
zuständige kantonale Stelle in Kraft.

2 Es hebt das OrgantsattOnsregIement von 1994 sowie das Regiement
über das Abstimmungs- und Wahlverfahren von 1994 auf.

Die Delegiertenversammlung (Abgeordnetenversammlung) vom 21. September 2000
^at diesem Reglement zugestimmt.

Der Präsident Der Sekretär:

R. Eigenheer H. Ruchtj

16-



OrganisattonsrBglementdes ARA-VerbandösROsGheggROegffl'sisergRQtl. Version DV2-S.OQ.2000

Auflagezeugnisse

Rüeaaisbem
Der GemeindesdiFeJber von Rüeggjsberg hatdieses Reglement vüm .„„..... bis ......... (dreissig
Tage vor der beschtussfassenden Versammlung) in der Gemeindesehreiberei öffentlich
aufgelegt.
Die Auflage wurde im Amtsanzeiger Sefljgen Nr. .,....„.. vom .......... publiziert.

Rüeggjäjerg...... GemejndeschreibereiRüeggisberg

P.Zurbrijgg

i
Rüä b.Riggisbem
Der Gemeindeschnsiber von Rüti b.R. hat dieses Reglement vom .......... bis.......... (dreissig
Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeschreiberei öffentlich
aufgelegt
DieAufiage wurde im Amtsanzeiger Seftigen Nr........... vom.......... publiziert.

Rütib-R. Gemejndeschreiberei RQti b.R.

S. Wetli

Rüscheaa
DerGemeindeschretbervon Rüschegg hat dieses Reglement vom .......... bis.......... (dreissig
Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeschreiberei öffentlich
aufgelegt
Die Auffage wurde im Amtsanzeiger Schwarzenburg Nr........... vom .......... publiziert.

Rüschegg-Gambach,... Gemeindeschreibefei Rüschegg

H.Corpataux

Werdegang des Reglementes
Beratung im Vorstand per 10.07.2000
Vorprüfung durch das AGR 25.08.2000
Vemehmlassung in den Gemeinden 31 .08.2000
Beratung + Beschfussfassung Oetegiertenversammtung 21.09.2000
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Anhang!: Kommissionen

Name der Kommission

Mitgiiederzahl:

Mitglied von Amtes wegen:

Wahlorgan:

Übergeordnete Stelle:

Untergeordnete Stellen:

Aufgaben:

Finanzietle Befugnisse:

Unterschrift:

Sf
l

'.)

.-ft-s.

r-f:.
^yw:
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Anhang II: VSerwandtenausschluss

xBI A

G c ED F

A\
0 H K LJ N

p Q

}

Leoende:

x

Ehe

Abstammung

verstorben

Beispiele:

R
li

m Eltern - Kinder A mit D und E; F mit K, L und M; D
mit H und J

Gposseltem - Grosskinder A mJtH, J. K, Lund M
y{s1 -. .•,%-.^-;-.^-:-:-<^3.,-.^,>^,•s^s^^

Urgrosseltem - Urgrosskinder | A mit P und Q

•s

M&c,...^...w>,

Schwiegerettem A mit C und F; E und F mit N; C
und D mit 0

Schwiegereahn/Schwieger-
tochter
Stiefeltem/Stjefkinder

0 mit C und D; N mit E und F

B1 (2. Ehefrau von A) mit D und E
Il
ij

k'ti.vS- -.».-• •w^^.^ I

Bruder/Schwester, Stiefbru-
der/-schwester

K mit L und M; H mit J;
G mit D und E

^2

liga ^.J{Ehepartner AmitB1;CmJtD;OmitM

Ii r'~,-y/ft

iStSi

v

m
1W<M<^'<<'—;---.^s,
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